Wie in der Informationsveranstaltung „Ausbildungsfinanzierung im DRG-System ab 2005“ am 07. März 2003 angekündigt, können Sie hier eine Liste von zusätzlichen Hinweisen zur Datei „Ausbildung“ im § 21 KHEntgG-Datensatz einsehen:

Allgemeines

1) Die Datenlieferung nach § 21 KHEntgG für die Datei Ausbildung ist für psychiatrische Krankenhäuser freiwillig. Es wird empfohlen, dass auch diese Krankenhäuser die Datei Ausbildung liefern. Das Fallpauschalenänderungsgesetz (FPÄndG) – derzeit noch im Kabinettsentwurf – schreibt die Datenlieferung für diese KH verbindlich vor. 
Datenfelder Ausbildungsplätze/Auszubildende/Gesamtkosten

2) Problem: Mehr Auszubildende als genehmigte Ausbildungsplätze. Z. B. 120 Auszubildende und nur 100 genehmigte Ausbildungsplätze.

Lösung:

a) Meldung der Gesamtkosten und der Ausbildungsplätze in voller Höhe (z.B.120 Ausbildungsplätze und die entsprechenden Kosten dafür) Filterprogramm der Datenstelle prüft: Wenn Anzahl Auszubildender > Ausbildungsplätze, dann Fehlermitteilung

b) Auszahlungsregelungen im Jahr 2005 noch unklar. Empfehlung: Neuer Genehmigungsbescheid über höhere Ausbildungsplatzzahl erwirken.

Datenfeld Gesamtkosten

3) Problem: Dürfen Abschreibungen auf Sachanlagen die mit Eigenmitteln finanziert wurden in die Gesamtkosten einbezogen werden?

Lösung:

Keine Finanzierung von Investitionskosten bzw. Abschreibungen auf Investitionsgüter über das Budget/Betriebskosten (Duale Finanzierung). Danach können Abschreibungen auf Sachanlagen – auch wenn sie eigenfinanziert wurden – nicht als Kosten in der Datei Ausbildung erfasst werden.

Datenfeld Gesamtkosten

4) Problem: Können Mietkosten für Schulräume  im Rahmen der Gesamtkosten ausgewiesen werden?

Lösung:

Mietkosten für Schulräume dürfen nicht als Gesamtkosten in der Datei Ausbildung berücksichtigt werden, da sie grundsätzlich in den Bereich der Investitionskosten fallen. Die Hinweise zur Datei Ausbildung in der Vereinbarung nach § 21 KHEntgG müssen diesbezgl. konkretisiert werden.

Datenfeld Gesamtkosten

5) Können auch kalkulatorische Kosten übermittel werden?

Lösung:

Die Übermittlung von kalkulatorischen Kosten ist nicht zulässig. Es werden Ist-Kosten erhoben.

Datenfeld Ausbildende

6) Wie werden bezahlte Überstunden bei den Ausbildenden (VK) berücksichtigt?

Lösung:

Es gilt die Definition: Eine Vollkraft (VK) ist eine mit Arbeitsvertrag und tariflicher  

Arbeitszeit ganzjährig beschäftigte Person. Bezahlte Überstunden erhöhen dementsprechend die VK-Zahl.

Datenfeld Ausbildende

7) Können Anhaltszahlen zur Ermittlung der notwendigen Anzahl von Mentoren eingesetzt werden?

Lösung:

Es ist die tatsächliche VK-Zahl der Mentoren mit den entsprechenden Ist-Kosten zu melden. 

Datenfelder Gesamtkosten/Personalkosten

8) Wie werden Hausmeister, Schulsekretärin etc. die für eine Schule ganz- oder teilweise tätig sind berücksichtigt?

Lösung:

Es sind die entstehenden Kosten im Datenfeld Personalkosten zu melden. Allerdings keine parallele Meldung der Vollkräftezahl im Feld Ausbildende.

